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Ablauf einer eBanking-Erstanmeldung mit Mobile-TAN 
  
 
 
Für eine erfolgreiche Anmeldung zum mobile-TAN plus-Verfahren müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllt sein: 
 

• Sie besitzen einen gültigen, freigeschalteten VR-Netkey mit dazugehörender PIN 
• Sie besitzen ein Handy oder ein anderes mobiles Endgerät, mit dem Sie SMS empfangen können 
• Ihre Mobilfunknummer ist für das mobile-TAN freigeschaltet 

 
 
 

1. Rufen Sie in Ihrem Internet-Browser unsere Homepage über folgende Eingabe in der Adresszeile 
auf: www.rbk-rsa.de 
 

 
2. Wählen Sie in der rechten Navigationsleiste den Button „eBanking“. 

 
 

3. Geben Sie in den dafür vorgesehenen Feldern Ihre VR-NetKey-Nummer, Ihre PIN und den 
eingeblendeten Zugriffscode ein und klicken Sie auf „Anmelden“. 
 
 

 
 

4. Es erscheint nun folgende Information zur Nutzung Ihres Online-Banking-Zugangs; 
klicken Sie anschließend auf „Weiter“. 
 

 

 
 
 
 
 
 

www.rbk-rsa.de
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5. Hier geben Sie Ihren Freischaltcode ein. Anschließend laden Sie die Sonderbedingungen herunter 
und bestätigen diese, indem Sie die Checkbox aktivieren und mit „Eingaben prüfen“ fortfahren 
 

 
6. Die Daten zur Nutzung für das mobile-TAN-Verfahren werden nochmals angezeigt und eine SMS 

mit der TAN an Ihr Handy geschickt 
 
 

 
7. Nach Eingabe der TAN erhalten Sie eine Bestätigung, die mobileTAN – Anmeldung ist nun 

abgeschlossen 
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8. Erst jetzt wird die Erst-PIN-Änderung durchgeführt. Geben Sie nun Ihre neue PIN ein und fahren mit 

„Eingaben prüfen“ fort 
 
 

 
 
 

9. Es wird erneut eine SMS mit der TAN an Ihr Handy geschickt, mit der Sie Ihre PIN bestätigen 
können. 

 

 
 

10. Sie erhalten die Bestätigung für die erfolgreiche Erst-PIN-Änderung. Aus Sicherheitsgründen ist eine 
erneute Anmeldung mit Ihrem VR-Netkey und Ihrer neuen PIN erforderlich. 

 
 

 
 
 
 
 


